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Abréviations

EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
OSZE Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
SiK-SR Sicherheitspolitische Kommission des Ständerates
EGMR Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
SBB Schweizerische Bundesbahnen
VPOD Schweizerischer Verband des Personals öffentlicher Dienste
FIDS Föderation islamischer Dachorganisationen Schweiz
SBK Schweizerische Bischofskonferenz
EKR Eidgenössische Kommission gegen Rassismus
SSV Schweizerischer Städteverband
IZRS Islamischer Zentralrat Schweiz
Fedpol Bundesamt für Polizei
EKS Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz
KKJPD Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und

-direktoren

DFJP Département fédéral de justice et police
OSCE Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
CPS-CE Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats
CrEDH Cour européenne des droits de l'homme
CFF Chemins de fer fédéraux suisses
SSP syndicats des Services publics
FOIS La fédération d'organisations islamiques de suisse
CDES Conférence des évêques suisses
CFR Commission fédérale contre le racisme
UVS Union des Villes Suisses
CCIS Conseil Central Islamique Suisse
Fedpol Office fédéral de la police
EERS Église évangélique réformée de Suisse
CCDJP Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux

de justice et police
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Chronique générale

Eléments du système politique

Ordre juridique

Droits fondamentaux

Mitte Dezember 2017 gab der Bundesrat den Medien bekannt, dass er die Volksinitiative
«Ja zum Verhüllungsverbot» ablehne, ihr aber mit einem indirekten Gegenvorschlag
begegnen möchte. Die Initiative für ein nationales Verbot sei abzulehnen, weil die
Kantone selber entscheiden können sollten, ob sie die Gesichtsverhüllung im
öffentlichen Raum verbieten wollen oder nicht. So hätten die Kantone Tessin und St.
Gallen ein solches Verbot befürwortet, während es in Zürich, Solothurn, Schwyz, Basel-
Stadt und Glarus abgelehnt worden sei. Diesen unterschiedlichen Befindlichkeiten gelte
es Rechnung zu tragen. Der Bundesrat anerkenne jedoch, dass die Gesichtsverhüllung
problematisch sein könne, und zwar zum einen, wenn jemand zur Verhüllung
gezwungen werde, und zum anderen im Kontakt mit den Behörden. Er wollte sich dieser
Problematik daher mit einem indirekten Gegenvorschlag annehmen, der Regelungen
auf Gesetzesebene vorsehe, ohne den Kompetenzbereich des Bundes zu
überschreiten. Konkret solle es im Strafgesetzbuch ausdrücklich verboten werden,
jemanden zur Verhüllung des Gesichts zu zwingen. Zudem solle der Kontakt mit
Bundesbehörden und Bundesrecht vollziehenden Behörden unter Androhung von
Strafe unverhüllt erfolgen müssen. Der Bundesrat beauftragte das EJPD mit der
Ausarbeitung einer entsprechenden Vernehmlassungsvorlage bis Ende Juni 2018.
Bei den Initianten vermochte der Vorschlag des Bundesrats wenig Eindruck zu
erwecken; er sei «schwammig» und entspreche nicht dem Anliegen der Initiative, so
Walter Wobmann (svp, SO) gegenüber der Basler Zeitung. Das Komitee halte an der
Initiative fest und blicke der Abstimmung nach wie vor zuversichtlich entgegen. Die SVP
lehnte den bundesrätlichen Vorschlag ebenfalls als «wirkungslos» ab, wie in der Presse
zu lesen war. Auf wenig Gegenliebe stiess der Vorschlag indes auch bei den Grünen.
Nationalrat Balthasar Glättli (gp, ZH) bezeichnete ihn gegenüber der Basler Zeitung als
«falsch und überflüssig», weil Nötigung ohnehin strafbar sei, und machte ihm in der
Aargauer Zeitung den gleichen Vorwurf wie der Initiative selbst, nämlich zur
«Stimmungsmache gegen Muslime in der Schweiz» beizutragen. Positiver äusserten sich
die CVP und die SP zur Stossrichtung des Bundesrates, wenngleich sich die SP weiter
auf ihren eigenen direkten Gegenentwurf zur Verbesserung der Gleichstellung der
Frauen konzentrieren wollte. SP-Nationalrat Cédric Wermuth (sp, AG) bedauerte im
Tages-Anzeiger, dass der Bundesrat sich nicht getraut habe, «die Debatte neu
auszurichten», und dass der Gegenvorschlag «keine Antwort auf das Unbehagen»
liefere, das hinter der Initiative stehe. Von verschiedenen Seiten wurde der
bundesrätliche Vorschlag auch als nicht oder nur schwer umsetzbar kritisiert, da
Frauen, die gezwungen werden, sich zu verschleiern, dies eher nicht bei der Polizei zur
Anzeige bringen würden. Ständerat Andrea Caroni (fdp, AR), der bereits ein
Gegenkomitee zur Initiative gegründet hatte, begrüsste dagegen den Vorschlag des
Bundesrates. Er sei zwar nicht «das Ei des Kolumbus», eröffne aber die Möglichkeit für
eine gezielte Debatte über die Probleme im Zusammenhang mit der Gesichtsverhüllung
und über allfällige Lösungen, so Caroni gegenüber «Le Temps». 1

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 20.12.2017
KARIN FRICK

Am 7. März 2021 nahm die Schweizer Stimmbevölkerung die Volksinitiative «Ja zum
Verhüllungsverbot» mit 51.2 Prozent Ja-Stimmen an. Damit fiel das Ergebnis letztlich
knapper aus als aufgrund von Vorumfragen erwartet. Die Stimmbeteiligung betrug 51.4
Prozent. Die höchste Zustimmung erfuhr das Verhüllungsverbot im Jura (60.7% Ja),
gefolgt vom Tessin (60.5%) und Schwyz (60.2%). In St. Gallen, wo wie im Tessin bereits
ein kantonales Verhüllungsverbot gilt, dem 2018 zwei Drittel der Stimmbevölkerung
zugestimmt hatten, war die Zustimmung mit 53.1 Prozent vergleichsweise schwach. Am
wenigsten Unterstützung erhielt die Initiative im Kanton Basel-Stadt (40.6% Ja), gefolgt
von Zürich (45.2%) und Genf (48.7%). Auch die Kantone Appenzell Ausserrhoden
(49.1%), Bern (49.6%) und Graubünden (49.6%) lehnten die Initiative knapp ab.
Bemerkenswert hoch war die Zustimmung für eine Initiative aus den Reihen der SVP –
auch im direkten Vergleich mit dem 2009 angenommenen Minarettverbot, das ebenfalls
vom Egerkinger Komitee initiiert worden war – in der Westschweiz. Verschiedene
Expertinnen und Experten mutmassten in den Medien, dass einerseits die Nähe zu
Frankreich den Diskurs analog der dort geführten Debatten stärker auf den
sicherheitspolitischen Aspekt gelenkt habe und andererseits die in der Romandie stark

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 07.03.2021
KARIN FRICK
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präsenten, prominenten bürgerlichen und linken Stimmen, die sich für die Initiative
starkgemacht hatten, wohl erheblichen Einfluss gehabt und den Anti-SVP-Reflex
beschränkt hätten.
Die Befürwortendenseite wertete den Entscheid als «ein klares Signal des Widerstands
gegen die Islamisierung der Schweiz», wie sich der Urheber des ersten kantonalen
Verhüllungsverbots Giorgio Ghiringhelli vom «Corriere del Ticino» zitieren liess. Als
«Zeichen gegen den ‹politischen Islam›, der vielen Menschen Unbehagen bereitet»,
interpretierte die NZZ das Votum. Der Berner SP-Grossrat Mohamed Hamdaoui sah im
Resultat dementsprechend einen Positionsbezug der gemässigten Muslime gegen den
Islamismus, wie er gegenüber «Le Temps» verlauten liess.
Das unterlegene Lager bedauerte den Volksentscheid derweil aus verschiedenen
Gründen. Feministische Kreise, die sich gegen das Verhüllungsverbot starkgemacht
hatten, fühlten sich durch das Argument, die Vollverschleierung sei Ausdruck der
Unterdrückung der Frauen, für rassistische und xenophobe Zwecke missbraucht, wie
deren Vertreterin Meriam Mastour gegenüber der Presse erklärte. Die
Tourismusbranche befürchtete einen Imageschaden für die Schweiz und zeigte sich
besorgt, dass künftig weniger kaufkräftige und konsumfreudige Gäste aus den
Golfstaaten die Schweiz besuchen würden. Die Jungen Grünen und der IZRS erklärten
unabhängig voneinander, eine gerichtliche Anfechtung des Verhüllungsverbots wenn
nötig bis vor den EGMR unterstützen zu wollen. Pascal Gemperli, Pressesprecher der
FIDS, zeigte sich um die Sicherheit der muslimischen Gemeinschaft besorgt und
befürchtete zunehmende Aggression und Gewalt gegenüber Musliminnen und
Muslimen. Bundesrätin Karin Keller-Sutter betonte gegenüber den Medien, das
Abstimmungsresultat sei nicht als Votum gegen die Musliminnen und Muslime in der
Schweiz zu verstehen. Diese Linie wurde im unterlegenen Nein-Lager breit vertreten.
Dass der Ja-Anteil gegenüber der Minarettinitiative deutlich abgenommen habe, gebe
Anlass zur Hoffnung, dass die Schweiz vielleicht doch nicht so islamfeindlich sei, so der
Tenor.
Letztlich sei der Entscheid «vor allem auf symbolischer Ebene bedeutsam», resümierte
die NZZ. Die konkreten praktischen Auswirkungen sind in der Tat noch unklar. Wie Karin
Keller-Sutter erklärte, liege die Umsetzung bei den Kantonen, weil sie über die
Polizeihoheit verfügten. Sie hätten nun zwei Jahre Zeit, entsprechende Gesetze zu
erlassen. Der Bund müsse das Verbot unterdessen für diejenigen Bereiche, in denen er
zuständig ist – beispielsweise im öffentlichen Transportwesen und im Zollwesen – auf
Gesetzesebene konkretisieren. Gemäss dem «Blick» zeigten sich einige
Kantonsvertretende wenig motiviert, ein gesetzliches Verhüllungsverbot zu erlassen,
und würden die Umsetzung lieber ganz dem Bund überlassen. Initiant Walter Wobmann
(svp, SO) warf dem Bund in derselben Zeitung bereits vor, die Initiative nicht umsetzen
zu wollen: Ein Bundesgesetz sei «unabdingbar, um zu verhindern, dass am Schluss in
jedem Kanton etwas anderes gilt», zitierte ihn das Blatt.

Abstimmung vom 7. März 2021

Beteiligung: 51.42%
Ja: 1'427'344 (51.2%) / Stände: 16 4/2
Nein: 1'360'750 (48.8%) / Stände: 4 2/2

Parolen:
– Ja: EDU, Lega, SD, SVP
– Nein: FDP (4*; Frauen: 1*; Jungfreisinnige: 2*), GLP, GP, KVP, Die Mitte (2*), PdA, SP;
EKR, SSV, Travail.Suisse, VPOD, Schweizer Tourismus-Verband, EKS, SBK,
Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund (SIG), Schweizerischer Rat der
Religionen, Katholischer Frauenbund (SKF), Alliance F, Amnesty International, Operation
Libero 
– Stimmfreigabe: EVP (3*); Schweizerische Evangelische Allianz
* Anzahl abweichender Kantonalsektionen 2
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Ordre public

Als erster Kanton führte Baselstadt ein Vermummungsverbot für Demonstranten ein.
Rund 71 Prozent der Stimmenden hiessen ein von der SP mit dem Referendum
bekämpftes kantonales Gesetz gut. Die neuen Strafbestimmungen wurden allerdings mit
zwei staatsrechtlichen Beschwerden (davon eine von der SP) beim Bundesgericht
angefochten, weil sie nach Ansicht der Rekurrenten das Grundrecht der freien
Meinungsäusserung verletzen würden. Im Kanton Zürich forderte die SVP mit einem
Postulat im Parlament ebenfalls ein Vermummungsverbot, und die AP kündigte die
Lancierung einer Volksinitiative an. Polizeisprecher der Städte Bern und Zürich zeigten
sich demgegenüber an der Einführung eines Vermummungsverbotes nicht interessiert,
da es sich in der Praxis nicht durchsetzen lasse. Der Bundesrat legte in der
Beantwortung einer Interpellation Hess (cvp, ZG) dar, dass er aus Gründen der
Verhältnismässigkeit ein allgemeines bundesweites Vermummungsverbot für
Demonstranten ablehne. 3

POLITIQUE CANTONALE
DATE: 21.05.1990
HANS HIRTER

Das 1990 vom Basler Volk gutgeheissene Vermummungsverbot für Demonstranten ist
vom Bundesgericht als zulässig anerkannt worden. Dagegen eingereichte
staatsrechtliche Beschwerden wurden abgelehnt, insbesondere mit der Begründung,
dass das Gesetz Ausnahmen zulasse, wenn diese — wie etwa bei einem Strassentheater
— sinnvoll seien. Auch die Parlamente der Kantone Bern und Zürich hatten sich mit
dieser Frage zu befassen. Der bernische Grosse Rat lehnte mit knappem Mehr einen
Vorstoss für die Einführung eines entsprechenden Gesetzes ab. Mit dem Argument,
dieses Verbot wäre in der Praxis schwer durchzusetzen, hatte sich auch die Regierung
dagegen ausgesprochen. In Zürich überwies der Kantonsrat hingegen mit Zustimmung
der Regierung ein SVP-Postulat für die Einführung eines Vermummungsverbots. Die
Auto-Partei reichte im Kanton Zürich auch eine Volksinitiative für ein solches Verbot
ein. In seiner Antwort auf eine Interpellation Hess (cvp, ZG) erklärte der Bundesrat, dass
er nach wie vor nicht die Absicht habe, ein Vermummungsverbot auf nationaler Ebene
zu beantragen. 4

INTERPELLATION / QUESTION
DATE: 26.11.1991
HANS HIRTER

Der Berner Grosse Rat hatte zum zweiten Mal zu der Forderung nach einem
Vermummungsverbot für Demonstranten Stellung zu nehmen. Nachdem er noch 1991
eine Motion knapp abgelehnt hatte, stimmte er nun einer aus Kreisen der SVP, der FDP,
der SD und der EDU stammenden Volksinitiative im Verhältnis 93:81 zu. Die Regierung
hatte sich, wie schon beim erstenmal, dagegen ausgesprochen, da ein
Vermummungsverbot unverhältnismässig und zudem nicht durchsetzbar sei. In Zürich,
wo das Volk im Vorjahr einer Initiative der Freiheitspartei (FP) zugestimmt hatte,
ergaben sich Schwierigkeiten bei der konkreten Ausgestaltung. Der Kantonsrat wies
einen ersten Vorschlag zur Überarbeitung an die Regierung zurück. Durchsetzen konnte
sich schliesslich das vom Bundesgericht abgesegnete Basler Modell, das bestraft, wer
sich bei bewilligungspflichtigen Manifestationen auf öffentlichem Grund unkenntlich
macht. 5

POLITIQUE CANTONALE
DATE: 31.12.1994
HANS HIRTER

Insgesamt kam es im Berichtsjahr zu 24 Grosskundgebungen mit 1'000 und mehr
Beteiligten (1995: 25). Davon fanden je fünf in Bern resp. Zürich statt, vier in Genf und
drei in Lausanne. Deutlich abgenommen haben die von Ausländern durchgeführten
grossen Manifestationen gegen die Zustände in ihren Heimatländern (vier), welche im
Vorjahr noch mehr als die Hälfte aller Grosskundgebungen ausgemacht hatten. Am
aktivsten waren 1996 die Angestellten des Bundes und der Kantone, welche zwölfmal an
grossen Protestveranstaltungen ihre Unzufriedenheit zeigten. Der Höhepunkt dieser
Mobilisierungswelle fand am 26. Oktober in Bern statt, wo rund 35'000 Angestellte des
öffentlichen Dienstes aus der ganzen Schweiz gegen Spar- und Abbaumassnahmen
demonstrierten. Es handelte sich dabei um die grösste Kundgebung seit 1982
(Friedensdemonstration in Bern mit rund 50'000 Beteiligten). Auch bei den beiden
nächstgrössten Manifestationen des Berichtsjahres standen Sparmassnahmen und
Angst um den Arbeitsplatz im Vordergrund: an einer Bauerndemonstration in Bern
nahmen 15'000 Personen teil, und an einem Protestmarsch gegen die Schliessung der
Brauerei Cardinal in Freiburg zählte man 10'000 Unzufriedene.

In der folgenden Zusammenstellung sind die Kundgebungen der Gewerkschaften zum 1.
Mai, welche in den Grossstädten jeweils einige Tausend Beteiligte aufweisen, nicht
erfasst. Demonstrationen mit 1'000 und mehr Teilnehmenden:

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 31.12.1996
HANS HIRTER
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Bern: 8'000/Kosovo-Albaner, 8'000/Tamilen gegen Ausschaffung, 7'000/SBB-
Angestellte gegen Lohnabbau, 15'000/Bauern, 35'000/Angestellte des öffentlichen
Dienstes;
Zürich: 1'000/Tamilen, 2'000/gegen Polizeieinsatz bei 1. Mai-Demo,
2'000/Staatsangestellte gegen Sparmassnahmen, 7'000/Studierende und Mittelschüler
gegen Sparmassnahmen, 1'500/Staatsangestellte gegen Sparmassnahmen;
Genf: 8'000/Tamilen, 7'000 und 5'000/Staatspersonal gegen Sparmassnahmen,
1'500/Rentner gegen Rentenkürzung;
Lausanne: 2'000, 2'000 und 3'000/Angestellte des öffentlichen Dienstes gegen
Sparmassnahmen;
Freiburg: 10'000/gegen Schliessung der Brauerei Cardinal;
Basel: 3'000/Gewerkschafter Chemie;
Matran (FR): 2'500/Landwirte;
Schaffhausen: 1'500/gegen Gewalt an Kindern;
Lugano: 1'500/für autonomes Jugendzentrum;
Rheinfelden (AG): 1'500/gegen Schliessung der Brauerei Cardinal in Freiburg;
Solothurn: 1'500/Lehrer gegen Sparmassnahmen. 6

Im Jahr 2013 war in mehreren Kantonen der Beitritt zum verschärften
Hooligankonkordat debattiert worden. In drei Kantonen (Luzern, Neuenburg, Aargau)
konnte das im Vorjahr angenommene Konkordat in Kraft treten. Während im Kanton
Appenzell Ausserrhoden das Konkordat vom Kantonsrat angenommen und kein
Referendum ergriffen worden war, lief 2013 in den Kantonen Jura, Genf, Solothurn und
Freiburg noch die Referendumsfrist. Im Kanton Bern wurde erfolgreich das
Referendum ergriffen, was im Kanton Tessin nicht gelang. In Schaffhausen und Basel-
Landschaft gab zwar der Regierungsrat seine Zustimmung, jedoch waren die
Verschärfungen Ende 2013 noch nicht in Kraft getreten. Basel-Stadt war bislang der
einzige Kanton, in dem der Regierungsrat gar nicht erst auf die Revision eintrat. In den
drei Kantonen Glarus, Graubünden und Nidwalden wurde noch kein Entscheid gefällt. 7

COLLABORATION INTERCANTONALE
DATE: 31.12.2013
NADJA ACKERMANN

Die zweite und verschärfte Auflage des Hooligan-Konkordats von 2012 muss leicht
revidiert werden. Dies beschloss das Bundesgericht, indem es im Januar 2014 eine
Beschwerde des Basler Grossrats Tobit Schäfer (sp, BS) teilweise guthiess. So
verstiessen die Mindestdauer des Rayonverbots von einem Jahr und die automatische
Verdoppelung der Meldeauflage bei unentschuldbarer Verletzung der Meldepflicht
gegen das Verhältnismässigkeitsprinzip. Die Konferenz der kantonalen Justiz- und
Sicherheitsdirektoren (KKJPD) nahm den Entscheid gelassen hin. Während die
Erhöhung der Meldeauflage sowieso nur wenige Fälle pro Jahr beträfe, käme die
Herabsetzung der Mindestdauer des Rayonverbots gar einer Verschärfung des
Konkordats gleich, da dann auch bei geringfügigeren Vergehen Rayonverbote verhängt
werden könnten. Die übrigen Bestimmungen sah das Bundesgericht als
grundrechtskonform an. Eine Woche nach dem Entscheid beschloss der Baselbieter
Landrat, dem Konkordat nicht beizutreten. Eine Volksinitiative in beiden Basel ist
wahrscheinlich. Im April heizten Ausschreitungen beim Cupfinal in Bern sowie nach
dem Spiel des GC gegen den FCB in Basel die Diskussion über den Umgang mit
gewaltbereiten Fans weiter an. Insbesondere eine Haftpflicht für Schäden an Fanzügen
wurde gefordert. 8

PROCÉDURE JUDICIAIRE
DATE: 10.01.2014
NADJA ACKERMANN

In Erfüllung eines Postulats der SiK-SR veröffentlichte der Bundesrat im Juni 2022
einen Bericht zur Bekämpfung des Hooliganismus. Darin betonte er zuallererst, dass
die Polizeihoheit bei den Kantonen liege und dem Bund somit nur eine subsidiäre und
sektorielle Kompetenz in diesem Bereich zufalle. Für den Erlass und den Vollzug von
Massnahmen zur Gewaltbekämpfung an Sportveranstaltungen, sowohl gegenüber
Gewalttäterinnen und -tätern als auch gegenüber den Sportklubs, seien die Kantone
zuständig. Diese verfügten mit dem Hooligan-Konkordat tatsächlich über das nötige
Instrumentarium, um Gewalt bei Sportveranstaltungen zu verhindern. «Es ist nicht
ersichtlich, welche anderen gesetzgeberischen Massnahmen ergriffen werden könnten,
die wirkungsvoller wären», konstatierte die Regierung. Sie erwarte allerdings von den
Kantonen, dass diese ihre Bewilligungspflicht dazu nutzten, den Klubs schärfere
Auflagen zu Massnahmen gegen Hooliganismus zu machen. Des Weiteren seien
Massnahmen, die zur Bekämpfung der Covid-Pandemie eingeführt wurden, namentlich
personalisierte Tickets, die Aufhebung von Stehplätzen und Restriktionen bei den
Gästefans, seiner Auffassung nach auch nach der Pandemie flächendeckend

RAPPORT
DATE: 22.06.2022
KARIN FRICK
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fortzuführen, hielt der Bundesrat fest. Zudem forderte er von den Kantonen Basel-
Stadt und Basel-Landschaft den Beitritt zur revidierten Fassung des Hooligan-
Konkordats sowie von allen Kantonen, dass sie vermehrt Meldeauflagen aussprechen,
mehr Personal für die Täteridentifikation einsetzen und den Dialog zwischen Polizei und
Fans intensivieren.
Soweit es ihm aufgrund der Kompetenzordnung möglich sei, nehme der Bund die
Kantone und Klubs in die Pflicht, indem sich das Fedpol an operativen Spielbesuchen
beteilige und Massnahmen gegen gewalttätige Personen beantrage. Zur Unterstützung
stelle er das Informationssystem «Hoogan» bereit, das den Kantonen zur polizeilichen
Lagebeurteilung von anstehenden Spielen diene. Darüber hinaus engagiere sich das
Fedpol, u.a. in seiner Rolle als National Football Information Point, im internationalen
Informationsaustausch und bringe Good Practices aus dem Ausland in der Schweiz ein.
Gegen gewaltbereite Fans erlasse der Bund Ausreise- bzw. Einreiseverbote und nehme
entsprechende Grenzkontrollen vor. Nicht zuletzt beteilige er sich an der Finanzierung
der Forschungsstelle «Gewalt bei Sportveranstaltungen» der Universität Bern. Um die
Kantone und Klubs noch besser zu unterstützen, drückte der Bundesrat seinen Willen
aus, die Hoogan-Datenbank an neue Anforderungen anzupassen und sie – nebst dem EV
Zug, der sie jetzt schon dafür nutzt – weiteren Sportklubs für elektronische
Eingangskontrollen zur Verfügung zu stellen sowie Abklärungen zur elektronischen
Kontrolle von Meldeauflagen zu unterstützen. 9

Armée

Activités internationales

Eine positive Bilanz wurde aus dem Armeeeinsatz anlässlich der OSZE
Ministerkonferenz in Basel gezogen. Für die Armee verlief der Einsatz zugunsten des
Kantons Basel-Stadt und der Konferenz erfolgreich und ohne sicherheitsrelevante
Zwischenfälle. Zu den Leistungen der Armee gehörten Objektschutz, die Sicherung des
Luftraumes, Führungsunterstützung sowie logistische Unterstützung für die zivilen
Sicherheitspartner. Während des Assistenzdienstes standen pro Tag durchschnittlich
knapp 2'700 Armeeangehörige im Einsatz. 10

AUTRE
DATE: 06.12.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER

1) Medienmitteilung BR vom 20.12.2017; AZ, BU, BZ, BaZ, Blick, CdT, LT, Lib, NZZ, SGT, TA, TG, 21.12.17; Blick, 22.12.17
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